
Anderung der

Entschädigungs- und Reisekostenordnung (ERO) der

Psych othe rapeute n kam me r S ch I eswi g-H olste i n

Die Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein hat auf
ihrer 47. Sitzung am 23. März 2018 die nachstehend aufgeführte Anderung der Ent-
schädigungs- und Reisekostenordnung beschlossen:

ln Teil B. Entschädigungen wird Zlffer 2. wie folgt neu gefasst:

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses nach der Weiterbildungsordnung der Psy-
chotherapeutenkammer Schleswig-Holstein erhalten für jede von ihnen erarbeitete
Stellungnahme eine Entschädigung nach Zeitaufiryand. Die Entschädigung beträgt
44,00 € je Zeitstunde, wobei Abrechnungen in Einheiten von angefangenen 1/4
Stunden erfolgen. Die Entschädigung wird für mindestens eine Zeitstunde gewährt.

Die Entschädigung gemäß B. Ziffer 1. und B. Ziffer 3. für die Teilnahme an Sitzun-
gen bleibt unberührt.

Kiel, 25. April 2018
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